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J t i t t f e i t n t i g . 

durch die ©efefcgebung im ©ebiete des Forst« und JagdWefenS vom Jahre 
1848 ab und die .̂ iebnrch hervorgerufene föeorganifation der baherischen Forst* 
Verwaltung hat die lefctere bis auf ihre untersten ©rundlagen fo durchgreifend 
ftch umgestaltet, baß die vom !. Minifterial«Forftbureau im Jahre 1844 hier« 
über veröffentlichte drudfchrift auch nicht ein entferntes Bild mehr vom heutigen 
Sachftande darbietet, unb baher der SKunfch nach deren Umarbeitung viel« 
fettig laut warb. 

Jhm zu begegnen hielt man um fo mehr für Pflicht, als feit einer ^eche 
von Jahren in ber Literatur, bei forstlichen Verfammlungen unb anberen ©ele« 
genheiten baS lebhafte Verlangen lunbgegeben wirb, baß über bie forstlichen Ver« 
hältniffe ber einzelnen Staaten getreue und erschöpfende Mittheilungen gemacht 
Werben möchten. 

Auf bie Lieferung möglichst vieler Beiträge für eine noch zu erwartende 
deutsche Forftftatiftif glaubte man bei Bearbeitung ber vorliegenben Schrift baher 
vor Allem föütfjicht nehmen zu foffen; im Uebrigen War man bebacht, die zur 
Seit in $raft beftehenben §auptverwaltungSnormen, welche bie baherifchen Forst« 
behörben unb baS Forftperfonal überhaupt berühren, in gebrängter Faffung barin 
aufzunehmen, unb fo ein Hanbbuch für ben ©efchäftSgebrauch zu schaffen, welches 
öfters der Mühe äbethebt, aus ber großen gahl zum Theil veralteter unb 
vielfach zerstreuter Verordnungen, ©efefce und ^ormativ=Entfchließungen die für 
gegebene Fälle einschlägigen Bestimmungen auf läftigen, zeitraubenden und dabei 
oft noch uitficheren Umwegen heraus fuchen zu müffen. 


